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Umcliiedeiuj.
f $rofeffor |>an§ @î»«nrî) «on 33crtcpïc^=33alcnôoô.

Qn 9JI ü n et) e n ift 68jâf)ïig bet befannte Kunftgeroerbe*
profeffor £>• Serlepfc| SalenbaS geftorben. ©ebiirtig
au§ ©t. ©alleu, ftubierte et 9lrd)iteftur unter ©emper
am 3ûrcï)et ißoltjteäjnifum, mat Strdjiteft in granffurt
unb fpäter Çptofeffot an bet SJlünchener Ifabentle. Son
bet 2lrd)iteftur ift et jutn Kunftgeroerbe übergegangen,
auf beffen ©ebiet et als leitetet grofjeS 3lnfefjen genojj.
©r fjat fief) eiftig unb in fruchtbarer 3Beife atS ©djrift*
fieïiet betätigt auf bett ©ebieten bet SBohnungSreform,
bet Kunft (u. a. „©ottfrieb teilet als Staler") unb beb

KunftgeroerbeS. Siel bemetft mürben audf). feine Seife*
befcljreibungen über ©übeuropa unb ben Orient, ©ein
fc£)öne§ heim in äEaria=©ici) bei ÜEtündjen galt feiner*
jeit als Sliufterbeifpiel neuzeitlicher 3nnen ©eforation.
Serlepfch tuat nicf)t nur als Künftter, fonbetn aud) als
Sttenfd) eine fef)t fpmpatfjifctje ©rfdjeinung.

f @d)rcinermcifter éoïl- ®Dr. $ifd)et in SBinter*
tljur ftarb am 20. Stuguft im Hilter oon 74 gfahren.

f ©recfiSlermetfter §anê S}ofer*hflrtmaim itt $lju«
ftarb am 16. 2luguft im Sitter oon 59 Qahren.

f ©pewglermeifter |>att3 9lubolf ©loor*<Siegrift
im ©eitnhof in Srittnau (Slatgau) ftarb am 21. Sluguft
im Sllter uon 55 galjren.

©er ftäbtifcfic âôolfntmgënûdjroeté in Sürid) h«t
int legten $ai)te non 3393 angemelbeten liBohnungen
3346 oermittelt ; SBoijtiungen fucfjertbe gamitien metbeten

firf) 2952. ©troa bie .fpälfte bet angemelbeten SBo^nungett
mürben fcfyon bei ber Stnmelbung als oermtetet gemetbet.
©te 3nf)I bet 3Bot)nungenfuct)enben mar in SBirïtidjteit
gröfjer, als ber EBohnungSnachmeiS anzugeben oermag.
§n 70 gälten routbe bie Sermietung ber SBofimmg in
möbliertem 3ufianb ganz aufgehoben, fo baff bie betref*
fenben Sßohnungen auf einen beftimmten ©ermin an
anfäfjige garni Iien in unntöblietient ßuftanb oermtetet
roerben mußten. ©te jroangämeife Sermietung tourbe

auf ein Dbjeît angeroanbt. Sei oielen leerftetjenben ober
ieettoerbenben SKotjnungen hatte fchon bie Hoffe 2ltt*
brohung berfetben bie fofortige Sermietung jur golge.
2ßegen Sichtbeactjtung ber Slnmelbepflicht bei oermiet*
baren 2Bol)nungen innerhalb ber gefetjtichen grift mürben
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UNION AKTIENGESELLSCHAFT BIEL
[ Erste schweizerische Fabrik für elektrisch geschweisste Ketten

FABRIK IN METT
Ketten aller Art für industrielle Zwecke

Kalibrierte Kran und Flaschenzugketten,
Kurzgliedrige lastketten für Giessereien etc.

Spezlal Ketten für Elevatoren, Eisenbahn Bindketten.
| Nofkupplungsketten, Schiffsketten.Gerüstketten. Pflugketten.

Gleitschutzketten für Automobile etc.
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5 Sermieter mit Suffe bis ju 50 gr. beftraft. gn stuet

gälten baoon mürben bie Sufjen gerichtlich beftätigt, in

einem galle aufgehoben. Sßegen SEttetzinSroudjer mürben

oom fiäbtifchen 2BohiutngSnacl)meiS pier Sermieter ber

SezirfSanroaltfd)aft überroiefen.

3lnfd)affnnß oon geuermehr=!Reguifitcn in Siiitj^"
Ijorn unb Hlnfetë (©laruS). (Korr.) ®ie ©emetnbe

üülühlehom befdjlof} bie Dlnfdjaffung oerfd)tebener geuer*
roehr*9fiequifiten im Koftenooranf(f)tage oon 1420 gr-
50 % roerben at§ gefet)ltcf)er Seitrag au§ ber fantottalen
Sranbaffeîuranjïaffe bejahlt. ®en nämlichen Seitrag
erhält bie ©emeinbe 9läfel§ für bie 3lnfdhaffung oer*
fcf)iebener ©erätfdjaften für bie geiterroehr im .îïoftenbe*

trage oon 1445 gr.
îlrfieilêlofigteit im §olj= unb Saugemerbc. (@ingef.)

3lt§ lehrreiches Seifpiel ber Nachteile einer unbefdjränften
©infuhr aitS oalutafchmadjen Staaten îônnen bie Ser*

hältniffe in ber frfjroeiserifcfjen ißarlettinbufirie
bienen. ®iefe Sranche fpiett innerhalb ber fdhroeijerif^en
Solf§mirtf^aft feine auêfchlaggebenbe Solle, nährt aber

immerhin eine anfehuHcfje Slnjahl Arbeiter, ba fie mit
ber gorftmirtfehaft unb beut ©ägereibetrieb enge ju*
fammenhängt. Seit einem ^ah^e mirb nun unfer Snnb
mit billiger Salutamare überfchroemmt. §iebei ift bie

merfroürbige Satfache p fonftatieren, ba| ber tpanbel
mit biefen eingeführten $arfett§ faft auëfchliefîtich in ben

^tänben jener ©orte Seute liegt, bie fich rücfficht§lo§ auf
jeben Slrtifel merfeu, ber einen leichten Serbtenft oer*
fprieht. Db ber Käufer gute ober fdjtechte Sffiare erhält,
fümmert biefe |)änbler roeuiger. 91un ift gerabe in
Sepg auf biefe eingeführten Sarfetts ju fagen, bafj fie
für unfere flimatifcfjen Serhättniffe nicljt taugen. ®aS
Staterial felbft ift feljr fcljtecht fabriziert, fo öafj fid)
fchon beim Segen ©chmierigfeiten ergeben. ®a§ ©chlimmfte
ift aber bie ungenügeitbe Srocfenheit. @§ liegt ficher im
Qntereffe ber Sauherren, roenn man oor bem Énf'auf
foldjer SalutaparlettS marnt. ®te Koften ber fpäteren
SBieberherftetlung merben jebenfaliS höh" f®i" als bie

heutige ißreiSbifferenj. 3" normalen $dten ejiftiert
höihftenS an ben ©renjorten eine minime ©infuhr. @§

liegt ohne .groetfel im gntereffe ber fchmeijerifchen Solls*
mirtfehaft, roenn bie bobenftänbige ißarfettinbuftrie gegen
bie Überflutung burdj frentbe ißrobufte gefdjütjt mirb.
©a heute feine SUöglichfeit befielt, ber Slrbeiterfchaft im
galle beS ©d)liefienS ber einheimifdhen fßarfetterien, eine
anbere Sefctjäftigung anjuroeifen, mürbe biefe bireft auf
bie Strafe gefteEt merben. ®ie fchroeijerifdjeit
ißarfetterien haben ihre greife erft für§licf)
roieber bebeutenb rebujiert, um ben Setrieb
notbürftig aufregt ju halten. @S ift ju hoffen,
bafi fpejieU für öffentliche Sauten bie Sermenbung ein*
hetmifc£;cr gartet te ht meitgehenbem SJiafte gefdjehen
mirb, um bie brohenben 3lrbeiterentlaffungen ju oer*
hfnbern. Sluch bie amtlidjen ©uboeution§=Drgane mürben
hier oiet helfen föttnen, roentt fie bie ©uboentionen in
aEen gäEen auf bie altbemährten ißarfettböben au§=
behnen rooEten.

Sitrgerhflu§ öcr ©tabt Neunter Sanb
be§3BerfeS: ®aS SürgerhauS in ber ©djroeij.
herausgegeben oom ©d^roeiserifd^en ^ngenieutr®
unb 3lrd)iteftenoerein. Serlag: Slrt. Qnfiitut
Drett gü^li in ßüridh. — ißreiS: 36 gr.
©iefer Sanb „3ürich ©tabt" ift — mie bie Sür*

gerhauSfommiffion beS ©djmeij. gttgenieur* unb 2lrd)h
teften=SereinS in ihrem Sormort berichtet — ber prompten
Slrbeit ber 3ürth«r Komntiffion oon 9lrd)iteftett
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ìlcktcdleOê««.
î Professor Hans Eduard von Berlepsch-Valendas.

In München ist 68jährig der bekannte Kunstgewerbe-
professor H. Berlepsch-Valendas gestorben. Gebürtig
aus St. Gallen, studierte er Architektur unter Semper
am Zürcher Polytechnikum, war Architekt in Frankfurt
und später Professor an der Münchener Akademie. Von
der Architektur ist er zum Kunstgewerbe übergegangen,
auf dessen Gebiet er als Neuerer großes Ansehen genoß.
Er hat sich eifrig und in fruchtbarer Weise als Schrift-
steller betätigt auf den Gebieten der Wohnungsreform,
der Kunst (u. a. „Gottfried Keller als Maler") und des

Kunstgewerbes. Viel bemerkt wurden auch, seine Reise-
beschreibungen über Südeuropa und den Orient. Sein
schönes Heim in Maria-Eich bei München galt seiner-
zeit als Musterbeispiel nenzeitlicher Innen- Dekoration.
Berlepsch war nicht nur als Künstler, sondern auch als
Mensch eine sehr sympathische Erscheinung.

-j- Schreinermeister Joh. Chr. Fischer in Winter-
thur starb am 20. August im Alter von 74 Jahren.

-j- Drechslermeister Hans Moser-Hartmann in Thun
starb am 16. August im Alter von 59 Jahren.

-j- Spenglermeister Hans Rudolf Gloor-Siegrist
im Sennhof in Brittnau (Aargau) starb am 21. August
im Alter von 55 Jahren.

Der städtische Wohnungsnachweis in Zürich hat
im letzten Jahre von 3393 angemeldeten Wohnungen
3346 vermittelt; Wohnungen suchende Familien meldeten
sich 2952. Etwa die Hälfte der angemeldeten Wohnungen
wurden schon bei der Anmeldung als vermietet gemeldet.
Die Zahl der Wohnungensuchenden war in Wirklichkeit
größer, als der Wohnungsnachweis anzugeben vermag.
In 70 Fällen wurde die Vermietung der Wohnung in
möbliertem Zustand ganz aufgehoben, so daß die betref-
senden Wohnungen auf einen bestimmten Termin an
ansäßige Familien in unmöbliertem Zustand vermietet
werden mußten. Die zwangsweise Vermietung wurde
auf ein Objekt angewandt. Bei vielen leerstehenden oder
leerwerdenden Wohnungen hatte schon die bloße An-
drohung derselben die sofortige Vermietung zur Folge.
Wegen Nichtbeachtung der Anmeldepflicht bei vermiet-
baren Wohnungen innerhalb der gesetzlichen Frist wurden
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5 Vermieter mit Buße bis zu 50 Fr. bestraft. In zwei

Fällen davon wurden die Bußen gerichtlich bestätigt, in

einem Falle aufgehoben. Wegen Mietzinswucher wurden

vom städtischen Wohnungsnachweis vier Vermieter der

Bezirksanwaltschaft überwiesen.

Anschaffung von Feuerwehr-Requisiten in Mühle-
Horn und Näfels (Glarus). (Korr.) Die Gemeinde

Mühlehorn beschloß die Anschaffung verschiedener Feuer-
wehr-Requisiten im Kostenvoranschlage von 1420 Fr.
50 °/o werden als gesetzlicher Beitrag aus der kantonalen
Brandassekuranzkasse bezahlt. Den nämlichen Beitrag
erhält die Gemeinde Näfels für die Anschaffung ver-
schiedener Gerätschaften für die Feuerwehr im Kostende-

trage von 1445 Fr.
Arbeitslosigkeit im Holz- und Baugewerbe. (Einges.)

Als lehrreiches Beispiel der Nachteile einer unbeschränkten

Einfuhr aus valutaschwachen Staaten können die Ver-
Hältnisse in der schweizerischen Parkettindustrie
dienen. Diese Branche spielt innerhalb der schweizerischen

Volkswirtschaft keine ausschlaggebende Rolle, nährt aber

immerhin eine ansehnliche Anzahl Arbeiter, da sie mit
der Forstwirtschaft und dem Sägereibetrieb enge zu-
sammenhängt. Seit einem Jahre wird nun unser Land
mit billiger Valutaware überschwemmt. Hiebei ist die

merkwürdige Tatsache zu konstatieren, daß der Handel
mit diesen eingeführten Parketts fast ausschließlich in den

Händen jener Sorte Leute liegt, die sich rücksichtslos auf
jeden Artikel werfen, der einen leichten Verdienst ver-
spricht. Ob der Käufer gute oder schlechte Ware erhält,
kümmert diese Händler weniger. Nun ist gerade in
Bezug auf diese eingeführten Parketts zu sagen, daß sie

für unsere klimatischen Verhältnisse nicht taugen. Das
Material selbst ist sehr schlecht fabriziert, so daß sich

schon beim Legen Schwierigkeiten ergeben. Das Schlimmste
ist aber die ungenügende Trockenheit. Es liegt sicher im
Interesse der Bauherren, wenn man vor dem Ankauf
solcher Valutaparketts warnt. Die Kosten der späteren
Wiederherstellung werden jedenfalls höher sein als die

heutige Preisdifferenz. In normalen Zeiten existiert
höchstens an den Grenzorten eine minime Einfuhr. Es
liegt ohne Zweifel im Interesse der schweizerischen Volks-
wirtschaft, wenn die bodenständige Parkettindustrie gegen
die Überflutung durch fremde Produkte geschützt wird.
Da heute keine Möglichkeit besteht, der Arbeiterschaft im
Falle des Schließens der einheimischen Parketterien, eine
andere Beschäftigung anzuweisen, würde diese direkt auf
die Straße gestellt werden. Die schweizerischen
Parketterien haben ihre Preise erst kürzlich
wieder bedeutend reduziert, um den Betrieb
notdürftig aufrecht zu halten. Es ist zu hoffen,
daß speziell für öffentliche Bauten die Verwendung ein-
heimischer Parkette in weitgehendem Maße geschehen
wird, um die drohenden Arbeiterentlassungen zu ver-
hindern. Auch die amtlichen Snbventions-Organe würden
hier viel helfen können, wenn sie die Subventionen in
allen Fällen ans die altbewährten Parkettböden aus-
dehnen wollten.

Literatur.
Das Bürgerhaus der Stadt Zürich. Neunter Band

des Werkes: Das Bürgerhaus in der Schweiz.
Herausgegeben vom Schweizerischen Ingenieur-
und Architektenverein. Verlag: Art. Institut
Orell Füßli in Zürich. — Preis: 36 Fr.
Dieser Band „Zürich-Stadt" ist — wie die Bür-

gerhauskommission des Schweiz. Ingenieur- und Archi-
tekten-Vereins in ihrem Vorwort berichtet — der prompten
Arbeit der Zürcher Kommission von Architekten
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